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Produktinformation 

Produktanalyse 

 
 

Produktname BÄKO Schneideöl-Spray 

Beschreibung 
Universelles pflanzliches Gleit- und Schneideöl, das eine dünne Schicht auf der Metalloberfläche 

bildet, so dass der Teig oder gebackenes Produkt nicht anklebt. Es ist ein rein pflanzliches, harzfreies 
Produkt, das dünnflüssig und bestens zu verarbeiten ist.  

Zutaten  Pflanzliche Öle (Raps), Treibgas: Propan, Butan, Isobutan 

Anwendung Dose vor Anwendung schütteln. Nach Bedarf gleichmäßig auftragen. Sprühentfernung ca. 20- 30 cm. 

Sensorische Daten 
Aussehen:   klar hell gelb 
Geruch:   angenehm arteigen ölig 
Geschmack:    angenehm ölig 
Konsistenz:    dünn flüssig 

Chemische / 
physikalische Daten 
(Richtwert) 

Freie Fettsäure [%]   max. 0,20 
Wasser [%]   max. 0,05 
Farbe, Lovibond 5 ¼� (rot/gelb)   max. 2,0/20 
Peroxidzahl [mäq. O2/kg]   max. 3,0 
Spezifische Dichte bei 20°C [g/cm³]  0,70 
Jodzahl [g Iod/100 g]   110-126 

Nährwertangaben 
(analysiert Werte in 100 g) 
 

Brennwert   3800 kJ (924,4 kcal) 
Fett   100 g 
       -davon gesättigte Fettsäuren  min.6 max.9 
       -einfach ungesättigte Fettsäuren  min.58 max.67 
       -mehrfach ungesättigte Fettsäuren  min.25 max.34 
Eiweiß   0,0 g 
Kohlenhydrate   0,0 g 
        -davon Zucker   0,0 g 
Natriumchlorid / Kochsalz   0,0 g 
Ballaststoffe   0,0 g 

Mikrobiologische Daten 
(Richtwerte) 

Parameter Werte Methode 

Gesamtkeimzahl  < 1.000 KbE / g § 64 Abs. 1 LFGB 

Enterobacteriaceae 
Schimmelpilze 
Hefen 
Salmonellen 

< 10 KbE / g 
< 100 KbE / g 
< 100 KbE / g 
n.n. / 25 g 

 

Verpackung 500 ml Dose, 6 Dosen pro Karton 

Haltbarkeit 24 Monate ab Produktion 

Lagerung Optimale Lagertemperatur: 15 - 20°C. (Sicherheitsdatenblätter beachten) 

Sicherheitshinweis  

 

 

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von 
Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene 
Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder 

verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 

Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
(Sicherheitsdatenblätter beachten) 

Zertifikate FSSC 22000; Halal zu finden auf www.boyensbackservice.de 

Herkunft Hergestellt in Deutschland 

Hinweis 
Das Produkt ist ausschließlich zur gewerblichen Verarbeitung in Bäckereien, Konditoreien, Fleischereien oder Großküchen bestimmt. 
Daten sind nach Lebensmittelgesetz berechnet. Durch natürliche Rohstoffe können Fluktuationen auftreten. Das Produkt einschließlich 

Verpackung entspricht dem Deutschen LFBG und seinen Folgeverordnungen sowie den einschlägigen Leitsätzen des Deutschen 

Lebensmittelbuches und des EU Rechts in der jeweiligen Fassung. 
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Produktinformation 
über allergene Zutaten 
 
 
 
 
 
 

Produktname BÄKO Schneideöl-Spray 

Verwendung von Zutaten mit allergenem Potential gemäß EU-Einstufung 

  Nein Ja Angabe der Inhaltsstoffe 

01 Glutenhaltiges Getreide (d.h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, 

Dinkel, Kamut) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 
        

02 Krebstiere und Krebstiererzeugnisse         

03 Eier und Eiererzeugnisse         

04 Fisch und Fischerzeugnisse         

05 Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse         

06 Soja und Sojaerzeugnisse         

07 Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)         

08 Schalenfrüchte (d.h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, 
Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 

        

09 Sellerie und Sellerieerzeugnisse         

10 Senf und Senferzeugnisse         

11 Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse         

12 Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration 
von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 
angegeben 

        

13.  Lupine und Lupinenerzeugnisse         

14. Weichtiere und Weichtiererzeugniss         

Die obenstehende Liste ist ausgefüllt mit Einhaltung der Erläuterung der EU-Richtlinie 2000/13/EG, geändert durch Richtlinie 

2003/89/EG, 2005/26/EG und 2006/142/EG. Die anliegenden Informationen stammen von den festgestellten, ursprünglichen 

Produktrezepturen und Spezifikationen von einzelnen Zutaten, die mit den diesbezüglichen Lieferanten abgestimmt wurden. Aus 

diesen Angaben können keine Rechte abgeleitet werden, diese werden von der boyens backservice GmbH unverbindlich zur 

Verfügung gestellt. Die Informationen verändern sich, wenn die Zusammensetzung des Produktes verändert wird. 
 

 

 

  

        Wir kriegen´s gebacken. www.boyensbackservice.de 

info@boyensbackservice.de 

              
             boyens backservice GmbH 

      Gildestrasse 76 - 80 
. 
 D- 49479 Ibbenbüren 

       Tel. (+49)05451/9637-0 
. 
 Fax (+49)05451/9637-16 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                      Geprüft und Freigegeben Druckdatum: Unterschrift: 

am: 25.02.2025 25.02.2025 

i.A.  

von: Dipl. Ing.(FH) Guido Lotte 
Version: 07 Ersetzt:  06 

 

Produktinformation 

ALBA LISTE 
 
 
 
 
 

Produktname BÄKO Schneideöl-Spray 
Code + Ist Bestandteil des Artikels oder kann indirekt enthalten sein 

-    Ist nicht Rezepturbestandteil des Artikels 

?   Informationen sind unvollständig, um eine eindeutige Zuordnung in + 

 oder � vorzunehmen, oder der Artikel kann Spuren enthalten 

1. Kuhmilchprotein - 18. Nüsse - 

2. Lactose - 19. Nussöl - 

3. Hühnerei - 20. Erdnuss - 

4. Sojaprotein - 21. Erdnussöl - 

5. Sojaöl - 22. Sesam - 

6. Gluten - 23. Sesamöl - 

7. Weizen - 24. Glutamat - 

8. Roggen - 25. Sulfit (E220 bis E227) - 

9. Rind - 26. Benzoesäure und PHB (E210 bis E219) - 

10. Schwein - 27. Azo Farbstoffe - 

11. Huhn - 28. Tartrazin (E102) - 

12. Fisch - 29. Zimt - 

13. Schalen- und Krebstiere - 30. Vanillin - 

14. Mais - 31. Koriander  - 

15. Kakao - 32. Sellerie - 

16. Hefe - 33. Umbellifereae - 

17. Hülsenfrüchte -   

Die obenstehende Liste ist ausgefüllt mit Einhaltung der Erläuterung von ALBA. 

Die anliegenden Informationen stammen von den festgestellten, ursprünglichen Produktrezepturen und Spezifikationen von einzelnen 

Zutaten, die mit den diesbezüglichen Lieferanten abgestimmt wurden. 

An diesen Angaben können keine Rechte abgeleitet werden, diese werden von der boyens backservice GmbH unverbindlich zur 

Verfügung gestellt. Die Informationen verändern sich, wenn die Zusammensetzung von dem Produkt verändert wird. 

 

 

  

        Wir kriegen´s gebacken. www.boyensbackservice.de 

info@boyensbackservice.de 

              
             boyens backservice GmbH 

      Gildestrasse 76 - 80 
. 
 D- 49479 Ibbenbüren 

       Tel. (+49)05451/9637-0 
. 
 Fax (+49)05451/9637-16 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                      Geprüft und Freigegeben Druckdatum: Unterschrift: 

am: 25.02.2025 25.02.2025 

i.A.  

von: Dipl. Ing.(FH) Guido Lotte 
Version: 07 Ersetzt:  06 

 

Erklärung  

zur Verwendung von                                                

genetisch veränderten                            

Organismen 

 
 

Hinsichtlich genetisch veränderter Organismen (GVO) teilen wir Ihnen mit, dass wir für 

unser Produkt  

BÄKO Schneideöl-Spray 

keine Zutaten verwenden, die zu einer Kennzeichnungspflicht nach 

Verordnung (EG) Nr.1829/2003 des europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel sowie  

Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des europäischen Parlaments und des Rates vom 

22.September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch 

veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch 

veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur 

Änderung der Richtlinie 2001/18/EG 

führen. 
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Boyens Schneideöl-Spray 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
Ausgabedatum: 11.12.2024   Überarbeitungsdatum: 11.12.2024   Ersetzt Version vom: 15.12.2023   Version: 5.04 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : Boyens Schneideöl-Spray 

Zerstäuber : Aerosol 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Backtrennmittel für die gewerbliche Verwendung 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Aerosoltreibmittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : Giftinformationszentrale Göttingen  Tel.: +49 551 19240 

Zentrale 

Telefon +49 (0) 5451-96370 

Mo-Do 7.30-16.30h 

Fr 7.30-13.00h 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol. 

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

Lieferant 

Boyens Backservice GmbH 

Gildestraße 76-80 

DE 49479 Ibbenbüren 

Germany 

T +49-5451-9637-0, F +49-5451-9637-16 

E-Mail sachkundige Person: 

sds@kft.de 

Auskunftgebender Bereich 

Boyens Vertrieb 

T +49 5451-96370 
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P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C 

aussetzen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Propan (74-98-6), Butan (106-97-8), Isobutan (75-28-5), Rapsöl (Brassica napus) (8002-

13-9) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Propan (74-98-6), Butan (106-97-8), Isobutan (75-28-5), Rapsöl (Brassica napus) (8002-

13-9) 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

Komponente 

Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender 

Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 

der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 

Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 

oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende 

Eigenschaften aufweist. 

Rapsöl (Brassica napus) (8002-13-9), Propan (74-98-6), Butan (106-97-8), Isobutan (75-

28-5) 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Rapsöl (Brassica napus) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

CAS-Nr.: 8002-13-9 

EG-Nr.: 232-299-0 

≥ 50 – < 70 Nicht eingestuft 

Propan 

(Treibgas (Aerosol)) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

(Anmerkung U) 

CAS-Nr.: 74-98-6 

EG-Nr.: 200-827-9 

EG Index-Nr.: 601-003-00-5 

≥ 10 – < 20 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

Butan 

(Treibgas (Aerosol)) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

(Anmerkung C)(Anmerkung U) 

CAS-Nr.: 106-97-8 

EG-Nr.: 203-448-7 

EG Index-Nr.: 601-004-00-0 

≥ 10 – < 20 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

Isobutan 

(Treibgas (Aerosol)) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) 

(Anmerkung C)(Anmerkung U) 

CAS-Nr.: 75-28-5 

EG-Nr.: 200-857-2 

EG Index-Nr.: 601-004-00-0 

≥ 10 – < 20 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

 

Anmerkung C: Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in 

Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein 

bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt. 

Anmerkung U: Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in eine der Gruppen der verdichteten Gase, der verflüssigten 

Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom 

Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden. Folgende 

Kodierungen werden zugewiesen: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosole 

dürfen nicht als Gase unter Druck eingestuft werden (vgl. Anhang I Teil 2 Abschnitt 2.3.2.1 Anmerkung 2). 

Produkt unterliegt CLP-Anhang I, Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. Wassersprühstrahl. 

Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol. 

Explosionsgefahr : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Entsorgung muss 

gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Durch Hitze kann sich Druck aufbauen, was 

zum Bersten geschlossener Behälter führt und wodurch sich Feuer ausbreiten kann, so 

dass sich das Verbrennungs- und Verletzungsrisiko erhöht. Geschlossene Behälter in Nähe 

des Brandherdes mit Wassersprühstrahl kühlen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur 

Entsorgung sammeln. 

Sonstige Angaben : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Hinweise zum sicheren Umgang. Siehe Abschnitt 7. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben siehe Abschnitt 

13. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. An 

einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 

Maximale Lagerdauer : 2 Jahre 

Lagertemperatur : 15 – 20 °C 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Propan (74-98-6) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Propan 

AGW (OEL TWA) 1800 mg/m³ 

1000 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 4(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission) 

Rechtlicher Bezug TRGS900 
 

Butan (106-97-8) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Butan 

AGW (OEL TWA) 2400 mg/m³ 

1000 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 4(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission) 

Rechtlicher Bezug TRGS900 
 

Isobutan (75-28-5) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Isobutan 

AGW (OEL TWA) 2400 mg/m³ 

1000 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 4(II) 
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Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission) 

Rechtlicher Bezug TRGS900 
 

Rapsöl (Brassica napus) (8002-13-9) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Triglyceride: Rapsöl 

AGW (OEL TWA) 5 mg/m³ (A) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 4(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 

werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Spritzschutzbrille tragen, wenn Augenkontakt durch Verspritzen möglich ist. ISO 16321-1 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN ISO 13688. EN 13034 

 

Handschutz: 

Bei wiederholtem oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. Nitrilkautschuk. ISO 374-1. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist 

nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte 

beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe müssen nach jeder Verwendung und 

bei Auftreten von Verschleißspuren oder Perforation ersetzt werden 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Aerosol. Atemschutzgerät mit Filter. A-P2. EN 143. Atemschutz sollte nur 

zum Beherrschen des Restrisikos bei Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der 

Gefahrenquelle eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale Absaugung. Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen 

Einsatzkonzentrationen sind der DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeräten zu entnehmen. 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach Handhabung des Produkts immer die 

Hände waschen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Gelblich. 

Aussehen : Aerosol. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht anwendbar 

Entzündbarkeit : Extrem entzündbares Aerosol. 

Explosive Eigenschaften : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 

Untere Explosionsgrenze : ≈ 1,5 vol % 

Obere Explosionsgrenze : ≈ 11 vol % 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Löslichkeit : Wasser: Unlöslich 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : 3500 – 4500 hPa (20°C) 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 0,76 g/cm³ (20°C) 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

% entzündbare Bestandteile : 45 % 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 0,128 g/l 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 
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10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Boyens Schneideöl-Spray  

Zerstäuber Aerosol 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

11.2.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Boyens Schneideöl-Spray  

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

Rapsöl (Brassica napus) (8002-13-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Boyens Schneideöl-Spray  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht anwendbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Komponente 

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Propan (74-98-6), Butan (106-97-8), Isobutan (75-28-5), Rapsöl (Brassica napus) (8002-

13-9) 

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang 

XIII nicht erfüllen 

Propan (74-98-6), Butan (106-97-8), Isobutan (75-28-5), Rapsöl (Brassica napus) (8002-

13-9) 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Europäischer 

Abfallkatalog. Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder 

die Umwelt gelangen lassen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 

2000/532) 

: 20 01 25 - Speiseöle und -fette 

16 05 05 - Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen 

HP-Code : HP3 - ‚entzündbar‘:  

– entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder 

Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und ≤ 

75 °C;  

– entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der 

selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten 

zu entzünden;  

– entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand 

verursachen oder fördern kann;  

– entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem 

Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist;  

– mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen 

entzündbarer Gase abgibt;  

– sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer 

selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer 

selbstzersetzlicher Abfall. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

DRUCKGASPACKUNGEN AEROSOLS Aerosols, flammable DRUCKGASPACKUNGEN DRUCKGASPACKUNGEN 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1950 

DRUCKGASPACKUNGEN, 

2.1, (D) 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, 

flammable, 2.1 

UN 1950 

DRUCKGASPACKUNGEN, 

2.1 

UN 1950 

DRUCKGASPACKUNGEN, 

2.1 
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14.3. Transportgefahrenklassen 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Meeresschadstoff: Nein 

EmS-Nr. (Brand): F-D 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte 

Freisetzung): S-U 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : 5F 

Sondervorschriften (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E0 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D 

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22 

Trennung (IMDG) : SG69 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg 

Sondervorschriften (IATA) : A145, A167, A802 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : 5F 

Sondervorschriften (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E0 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : 5F 

Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E0 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 23 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 

Verbotsverordnungen 

: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. Richtlinie Aerosolbehälter 

(75/324/CEE). 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf 

3(a) Boyens Schneideöl-Spray 

40. Propan ; Butan ; Isobutan 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 0,128 g/l 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG bei 

Entstehung von Gefahrstoffen beachten. 

Nationale Regeln und Empfehlungen : TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. 

TRGS 500: Schutzmaßnahmen. 

TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. 

TRGS 520: Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen 

gefährlicher Abfälle. 

TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Unterliegt nicht der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)). 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge. 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Gelistet in der 12. BlmSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Anhang I) unter: 

1.2.3.1 

     - Mengenschwellen für Betriebsbereiche nach § 1 Abs. 1 

          - Satz 1 :150000 kg 

          - Satz 2 :500000 kg 
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Allgemeine Überarbeitung. 

 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Anmerkungen 

 Nach Überprüfung im Rahmen der Wartung, 

keine Änderung erforderlich. 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

DPD Richtlinie über gefährliche Zubereitungen 1999/45/EG 

DSD Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

TLM Median Toleranzgrenze 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
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CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

 

Datenquellen : Europäische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/. 

Datenblatt ausstellende Abteilung: : KFT Chemieservice GmbH 

Im Leuschnerpark 3   

D-64347 Griesheim 

 

Phone: +49 69 305 34 700 

Fax: +49 69 305 86 500 

SDS Service: +49 69 305 34 740 

Ansprechpartner : Annika Leuschner 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1 

Flam. Gas 1A Entzündbare Gase, Kategorie 1A 

H220 Extrem entzündbares Gas. 

H222 Extrem entzündbares Aerosol. 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 

Press. Gas (Comp.) Gase unter Druck: Verdichtetes Gas 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Aerosol 1 H222;H229 Auf der Basis von Prüfdaten 

KFT SDS EU 00 - Version 24.1 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 
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